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Informationen für staatlich anerkannte Prüfstellen  

für Messgeräte für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme 

Zugang zum Extranet der Eichbehörden und der Certifix-Datenbank 

 - Informationen und Nutzungsbedingungen -  
(Stand: 27.02.2017) 

 

Den staatlich anerkannten Prüfstellen (kurz: Prüfstelle) wird der Zugang zum Extranet der Eichbehörden 

eingerichtet.  

 

1. Nutzungsarten 

Es werden zwei Nutzungsarten unterschieden: 

a) Basiszugang (kostenfrei, für öffentlich bestelltes leitendes Prüfstellenpersonal)  

 

Damit haben Sie Schreib- und Lesezugriff auf folgende Anwendungen: 

• Statistik für Prüfstellen, verbunden mit der Verpflichtung,  

ab dem Jahr 2018 die Daten der Prüfstelle dort jährlich für das Vorjahr einzutragen  

• Anzeigen und Ergebnismeldungen von Stichprobenprüfungen, verbunden mit der Verpflichtung,  

ab dem Jahr 2018 die Daten der Stichprobenprüfungen dort einzutragen. 

 

b) Certifixzugang (auf Antrag, kostenpflichtig):  

 

Damit erhalten leitende Prüfstellenmitarbeiter zusätzlich zum Basiszugang (siehe a) einen kostenpflichtigen 

Zugang zu den für sie fachlich relevanten Inhalten der Certifix-Datenbank und ggf. zukünftig zu weiteren für 

Prüfstellen relevanten Inhalten, z. B.: 

- „AGME-Empfehlungen“ für Prüfstellen (früher: „Kieler Sammlung“ für Prüfstellen), 

- unter „DAM-Ausbildung“ und „Rechtssammlung“. 

 

Certifix ist das Zentralarchiv der Eichbehörden zur Bereitstellung von Zertifikaten und sonstigen technischen 

Unterlagen. Es beinhaltet u. a. Bauartzulassungen und Baumusterprüfbescheinigungen von Messgeräten im 

gesetzlich geregelten Bereich (früher: MICert-Datenbank der PTB). 

 

Die Kostenpauschale beträgt derzeit 65,00 EUR pro Jahr/Nutzer/Messgeräteart und dient der Deckung der 

Kosten des laufenden Betriebs des Extranet, der Benutzerverwaltung sowie des Verwaltungsaufwands. 

2. Nutzungsbedingungen für den Zugang zu Certifix 

• Die Prüfstelle erhält das Recht, die Daten für Eichungen, Befundprüfungen und ggf. Prüfungen innerhalb 

von Stichprobenverfahren bestimmungsgemäß zu verwenden. Die Prüfstelle verpflichtet sich, die Daten 

vertraulich zu behandeln, nicht an Dritte weiterzugeben und nur für den internen Dienstgebrauch in der 

Prüfstelle zu verwenden. 

• Die Prüfstelle wird den Zugang zu den Daten auf geeignete Art und Weise schützen und sicherstellen, dass 

Unbefugte keinen Zugriff auf die Daten nehmen können.  

• Im Falle personeller Änderungen im zugangsberechtigten Personenkreis sind diese der zuständigen 

Eichbehörde unverzüglich mitzuteilen.  

• Die Nutzung des Online-Zugangs durch Prüfstellen ist kostenpflichtig. Die jeweils aktuelle Kostenpauschale 

ist auf der Homepage der AGME aufgeführt. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr, es erfolgt keine anteilige 

Berechnung nach Monaten oder Übertragung bei Personalwechsel. 

Das Einverständnis mit diesen Nutzungsbedingungen muss durch eine sogenannte Vertraulichkeitsvereinbarung 

bestätigt werden. 
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3. Verfahren zur Einrichtung der Nutzer 

Basiszugang: 

• Die Daten der Prüfstellen und des leitenden Prüfstellenpersonals werden im Extranet von der 

zuständigen Eichbehörde erfasst und gepflegt. 

• Jeder Nutzer wird einzeln erfasst (kein pauschaler Zugang für die Prüfstelle). 

• Es ist die Angabe einer eindeutigen und persönlichen E-Mail-Adresse des Nutzers erforderlich  

(d. h. keine zentrale Prüfstellen-E-Mail-Adresse möglich). 

• Mit der Erfassung durch die Eichbehörde wird vom System automatisch ein Basiszugang (siehe 1.a) 

generiert. 

• Das System legt einen Benutzer an, generiert ein Passwort und sendet dieses sowie den Link zum 

Extranet der Eichbehörden am Folgetag an die angegebene E-Mail-Adresse. 

• Bei Personaländerungen informiert die Prüfstelle die zuständige Eichbehörde unverzüglich. 

 

Falls die Nutzung von Certifix gewünscht ist: 

• Die Einrichtung des Zugangs wird (für jeden vorgesehenen Nutzer) von der Prüfstelle bei der 

zuständigen Eichbehörde formlos beantragt. 

• Bei ambulanten Prüfstellen ist die zuständige Behörde die, in dem sich der Hauptsitz des 

Trägerunternehmens befindet. 

• Die unterzeichnete Vertraulichkeitsvereinbarung der Prüfstelle wird der Eichbehörde vorgelegt. 

• In der Extranet-Eingabeseite ist von der zuständigen Eichbehörde einzutragen:  

„Certifix-Zugang gewünscht“. 

• Die unterzeichnete Vertraulichkeitsvereinbarung wird von der zuständigen Eichbehörde im 

Erfassungsformular hinterlegt (hochgeladen). 

• Es erfolgt eine Rechnungstellung für den Jahresbeitrag durch die Geschäftsstelle der AGME (GS AGME). 

• Nach Vorliegen der Voraussetzungen der Nutzung (d. h., wenn die Vertraulichkeitsvereinbarung vorliegt 

und nach Rechnungstellung) erfolgt von der Geschäftsstelle der AGME bzw. systemgestützt die 

Freischaltung des Zugangs zu Certifix. 

• Die GS AGME prüft im ersten Quartal jeden Jahres, ob die Voraussetzungen für die Nutzung vorliegen, 

ansonsten wird der Zugang zu Certifix deaktiviert. 

• Die Kündigung eines eingerichteten Zugangs erfolgt durch Meldung an die zuständige Eichbehörde. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre Eichbehörde gerne zur Verfügung. 

www.eichamt.de 
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